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Meinen  Eltern 





Vorwort 

Fragen der Personalstruktur im öffentlichen  Dienst rücken — wie 
auch ihre Behandlung auf dem diesjährigen 48. Deutschen Juristentag 
zeigt — mehr und mehr in das Blickfeld der Diskussion um neue For-
men öffentlicher  Verwaltung. Als Beitrag zu diesem Problemkreis 
möchte sich auch vorliegende Arbeit verstehen. 

Die Untersuchung lag im Wintersemester 1969/1970 als Dissertation 
der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 
vor. Das Manuskript wurde im Oktober 1969 abgeschlossen; neues 
Schrifttum konnte noch bis Mai 1970 berücksichtigt werden. 

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Privatdozent Dr. Heinrich Scholler, 
fühle ich mich für seine verständnisvolle und sorgfältige Betreuung 
in besonderem Maße verbunden. Zu Dank bin ich dem Freistaat Bayern 
verpflichtet,  der mir über die Universität München einen großzügigen 
Druckkostenzuschuß gewährte. Herrn Ministerialrat a. D. Dr. Johannes 
Broermann danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe „Schrif-
ten zum öffentlichen  Recht". 

München, im September 1970 Jörg  Jung 
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ERSTER TEIL 

Einleitung 

A. Die Personalausdehnung der öffentlichen 
Verwaltung und Parkinson's Gesetz 

Die anhaltende Vergrößerung der öffentlichen  Verwaltung in der 
Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten Jahren ständig in der 
Öffentlichkeit  erörtert worden. 

Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, daß im Jahre 1960 der 
Antei l der Beschäftigten im öffentlichen  Dienst an der Zahl der Er-
werbstätigen überhaupt etwa 10 °/o betrug1. Diese Entwicklung scheint 
noch lange nicht abgeschlossen zu sein, schenkt man den Ausführungen 
von Ellwein  auch nur einige Aufmerksamkeit,  der 1965 auf einer be-
amtenpolitischen Arbeitstagung betonte, daß sich der Personalbestand 
der öffentlichen  Verwaltung in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch ein-
mal verdoppeln werde2. 

Diese Personalausdehnung findet sich nicht nur in der Bundesrepu-
bl ik Deutschland, sondern t r i t t in fast allen Staaten gleicher oder ähn-
licher Gesellschaftsordnung auf 3. 

Zu den heftigsten Kr i t i kern dieser Personalausweitung zählt Parkin-
son4. Er behauptet in mehr amüsant-kritischer als wissenschaftlich be-
gründeter Weise, diese Entwicklung sei nicht durch eine Aufgabenver-
mehrung bedingt, sondern durch die Neigung des Beamten, sich stets 
neue Untergebene zu schaffen,  um so Ämter und Personal zu vermehren, 
ohne Rücksicht auf sachliche Notwendigkeit und bei gleichzeitiger Stei-
gerung des bürokratischen Leerlaufs.  „Parkinson's  Gesetz"  w i rd allge-

1 Mengert,  Sehr. DBB 35, 53. 
2 Ellwein,  Sehr. DBB 35, 105. 
3 Vgl. die Beiträge von Jones  (für die Vereinigten Staaten), Chester  (für 

Großbritannien), Mehl  (für Frankreich), Terranova  (für Italien), Hackl  (für 
Österreich), Probst  (für die Schweiz), in: Ule y  Die Entwicklung des öffent-
lichen Dienstes. 

4 Parkinson,  Parkinsons Gesetz und andere Untersuchungen über die Ver-
waltung. 
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mein zitiert, wenn an der personellen Ausweitung der öffentlichen  Ver-
waltung K r i t i k geübt wird 5 . 

Parkinson ist nicht unwidersprochen geblieben. Wenn auch Stern 6 

zu bedenken gibt, daß Parkinson's Gesetz „kein ernsthafter  Diskussion 
entrückter Karnevalsscherz" sei, so haben doch eingehende Unter-
suchungen über die deutsche Verwaltung gezeigt, daß diese anhaltende 
Personalvermehrung aufgabenabhängig ist7. Sturm,  der diese Fragen 
eingehend untersucht hat, kommt daher zum Ergebnis, daß die tatsäch-
liche Behördengröße von der optimalen nur unwesentlich abweiche8. 

Die weit verbreitete Auffassung,  die Bürokratie „wuchere wie ein 
bösartiges Geschwür"9, „sie sei ein Ungeheuer, dem neue Köpfe schneller 
wüchsen, als man sie ihr abhacken könne"10, tr i f f t  also nicht zu, Parkin-
son's Gesetz besitzt — jedenfalls innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land — keine Gültigkeit. 

I m Rahmen dieser Abhandlung soll deshalb die Gesamtentwicklung 
des Personalbestandes des öffentlichen  Dienstes unerörtert bleiben. 

B. Notwendigkeit und Aktualität 
einer Untersuchung über Veränderungen der 

Personalstruktur im öffentlichen Dienst 

Dagegen w i rd sich das Ziel gesetzt, die  Veränderungen  der  Personal-
struktur  im öffentlichen  Dienst  in Deutschland aufzuzeigen. 

Hierüber liegen nur wenig vergleichende und zumeist unvollständige 
Untersuchungen vor. Dennoch mehren sich in jüngster Zeit die Stim-
men11, die in der heutigen strukturellen Zusammensetzung des Personal-
bestandes des öffentlichen  Dienstes einen tiefgreifenden  Strukturwandel 
des öffentlichen  Dienstes sehen. 

5 Vgl. „Die  Welt" vom 2.2. 1959: „Gemessen an der Wirklichkeit scheint 
Parkinson mit seinem Gesetz von der automatischen Aufblähung jedes Be-
amtenapparates kein Witzbold, sondern eher ein Stümper zu sein." (Zit. 
nach Ule,  Die Entwicklung des öffentlichen Dienstes, S. 7). 

6 Stern,  Gedächtnisschrift Hans Peters, S. 239 f. 
7 Vgl. insbes. Sturm,  Die Entwicklung des öffentlichen Dienstes in Deutsch-

land, S. 1—285; in: Ule,  a.a.O. 
8 Sturm,  a.a.O., S. 285. 
9 Brunner,  VerwA 48, 127. 
10 Morstein  Marx,  Einführung in die Bürokratie, S. 45. 
11 Wacke,  Grundlagen des öffentlichen Dienstrechts, S. 5; Körte,  HdSW2, 

Stichwort: Dienst, öffentlicher  (I), S. 592, r. Sp.; Ule,  öffentlicher  Dienst, 
S. 540 f., in: Bettermann-Nipperdey,  Die Grundrechte, I V 2; ders., Entwick-
lungstendenzen im Beamtenrecht, Jur. Jahrbuch 2, 220; Hartfiel-Sedatis-
Ciaessens,  Beamte und Angestellte in der Verwaltungspyramide, S. 142. 
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Die Untersuchung w i rd durch die Tatsache aktualisiert, daß sich der 
relative Antei l der Angestellten in der Berufsstruktur  aller Erwerbs-
tätigen in Deutschland (BRD) in den letzten 80 Jahren mehr als ver-
vierfacht hat (1961: 21,7%), während der Antei l der Beamten nur un-
merklich zunahm (1961: 4,7%) und der Ante i l der Arbeiter sich sogar 
verringerte (1961: 51,0 %)12 . 

Angesichts dieser Statistik verwundert es nicht, daß die deutsche 
Soziologie  heute bereits von dem Zeitalter  der  Angestellten  spricht13. 

Es drängt sich die Frage auf, ob eine ähnliche Entwicklung auch inner-
halb des öffentlichen  Dienstes zu beobachten ist. 

C. Uberblick über den behandelten Problemkreis 

I n einem einleitenden Abschnitt wurde der  Begriff  des öffentlichen 
Dienstes  und seiner  Angehörigen,  wie ihn diese personalstrukturelle 
Analyse versteht, bestimmt. 

Ein zweiter Abschnitt untersuchte die  strukturelle  Zusammensetzung 
des Personals  des öffentlichen  Dienstes  in Vergangenheit und Gegen-
wart. 

Dabei wurde zunächst die Geschichte des öffentlichen  Dienstes dar-
gestellt. Anschließend wurde mi t statistischem Material aufgezeigt, in 
welcher Weise sich im Vergleich zur Weimarer Republik und den letzten 
Jahren der Monarchie die Personalstruktur des öffentlichen  Dienstes 
gewandelt hat. 

Ein weiterer Abschnitt versuchte, die  Ursachen  der  Veränderungen 
der  Personalstruktur  im öffentlichen  Dienst  zu ergründen. 

Schließlich wurde in einem letzten Abschnitt die  heutige  Personal-
struktur  im öffentlichen  Dienst  unter  dem Blickwinkel  der  Verankerung 
des Berufsbeamtentums  im Grundgesetz  betrachtet. 

1 2 Vgl. Bolte,  Angestelltenfrage im Lichte der Zahlen, S. 66, in: Bayer, 
Der Angestellte zwischen Arbeiterschaft  und Management; Specht-Münz, 
Archiv für Verwaltungssoziologie, Beilage zum GABI. v. BaWü, Nr. 3/4, v. 
10.11.1965. 

1 3 Siehe Neuloh,  Die weiße Automation. Die Zukunft der Angestellten-
schaft, S. 190: „ . . . ist die Angestelltenschaft das Gesellschaftsbild, dem für 
die Zukunft der hochkomplizierten industriellen Sozialsysteme eine realisti-
sche Prognose gestellt werden kann." Vgl. auch Aufhäuser,  An der Schwelle 
des Zeitalters der Angestellten. 


